
Bei der Planung von Alters- und Pflegeheimen sind erhöhte
An  for derungen an die Alters- und Behindertengerech tig keit zu
erfüllen, denn es ist davon auszugehen, dass die meis ten Be-
wohnerinnen und Bewohner eine zunehmende Geh-, Seh-
oder Hörbehin derun g haben.

Weniger Unfälle und Kosten

Eine altersgerechte Bauweise fördert die Selb stän dig keit und
Unfallsicherheit der Bewohnerin nen und Be woh ner, er-höht
ihre Lebensqualität und entlas tet gleichzeitig das Per sonal.
Schwellen und Stufen im Innen- und Aussenraum stel len z.B.
immer ein Unfallrisiko dar. Die Pensionäre getrauen sich nicht
nach draussen oder in Räume, die durch Stufen er schlos sen
sind. Dadurch wird ihre Selbständigkeit beeinträch tigt. Dies
hat einen direkten Einfluss auf Selbstwertgefühl und Lebens -
qualität. Wird die Selb ständigkeit durch das bau li che Umfeld
unnötig eingeschränkt, ist auch das Pflege per so nal mit zu-
sätzlichen Handrei chungen gefordert. Eine man  gel hafte Pla-
nung kann zu unnötiger Abhän gig keit der Be woh ner und ei-
nem erhöhten Personalbedarf mit Mehrkos ten führen.

Gebäudeplanung

Für die Gestaltung von Alters- und Pflegeheimen existieren in
der Schweiz keine spezifischen Planungsrichtlinien. Die Vorga -
ben müssen verschiedensten Dokumenten entnommen wer -
den. Die Schweizer Norm SN 521 500 ist, wie auf Seite 3 klar
definiert, für solche Bauten ungenü gend. Sie kann insbeson -
de re nicht für die Raumdimensionierung beigezogen werden.
Wo viele Pensionäre einen grösseren Pflegebedarf auf  weisen
und Rollstühle zum Alltagsbild gehören, sind für die Grund riss -
planung erhöhte Anforderungen zu berücksich ti gen, wie sie
im Merkblatt 7/95 «Rollstuhlgän gig keit bei Son der    bau ten»
beschrieben werden. Alters- und Pflege  heime entspre chen in
der Gebäude- und Nutzungsart einem Hotel be  trieb. Für die
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Detailgestaltung kann der Ratgeber «Hotels, Restau rants,
Ferienwoh nun gen» beigezogen werden. Dabei sind nicht nur
die Minimalanforderungen, sondern die unter «Kom-fort  stei -
ge rung» aufgeführten Punkte zu berück sichtigen. Das Leben
der Heim be wohner hört weder an der Haus tü  re noch an der
Grund stücksgrenze auf. Hinweise zur Planung von Aussen an -
la gen finden sich in den Richt linien Behinderten gerechte Fuss -
wegnetze «Strassen – Wege – Plätze».

Nützliche Planungshilfen und Beratung

• Hotels, Restaurants, Ferienwohnungen
• Merkblatt 7/95: Rollstuhlgängigkeit bei Sonderbauten
• Strassen – Wege – Plätze
• Beschallungsanlagen, Höranlagen und Raumakustik
• Merkblatt 5/98: Befahrbare Dusche, Klosett und Lavabo
• Merkblatt 6/91: Rollstuhlgerechte Möblierung mit Tischen
• Merkblatt 9/97: Balkon- und Terrassen tür schwellen

Jedes Gebäude, jede Nutzungsart und jede Bewohnergruppe
ist verschieden. Es empfiehlt sich deshalb, schon frühzeitig in
der Pla nungs phase eine Beratungsstelle für behinderten ge -
rech tes Bauen zu konsultieren. Dies gilt insbesondere für Um-
bauten, bei denen Kompro mis se gesucht werden müssen. Die
zukünftigen Betreiber und Bewohner werden es den voraus -
schauenden Planern danken.

Adressen der kantonalen Bauberatungsstellen und Bestellung
von Unterlagen siehe   www.hindernisfrei-bauen.ch
Das BehiG hat nach Art. 3 Gültigkeit für «Wohngebäude mit
mehr als acht Wohneinheiten». Gemäss den Erläuterungen zur
Ver ordnung ist bei Wohnbauten lediglich der ungehinderte Zu -
gang zum Gebäude und zur Wohnung zu gewährleisten. Nicht
dem BehiG untersteht die Gestaltung der einzelnen Wohnein -

Geltungsbereich BehiG
für den Wohnungsbau
ma. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG)
und die Verordnung (BehiV), die seit dem 1.1.04 in
Kraft sind, werfen bei den Bestimmungen zum Woh-
nungs bau Fragen auf. Nachfolgend sind die wesent -
lichen Erkenntnisse für die Anwendung in der Pra-
xis zusammengefasst.

Mit richtiger Planung sind Mehrkosten bei Neubauten vermeidbar.


